


Fragebogen 
Änderung der Verordnung über die amtliche Vermessung sowie technische Ausführungsverordnungen

Vernehmlassung vom 2. Februar 2022 bis zum 13. Mai 2022



Absender
Namen und Adresse des Kantons oder der Organisation:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Kontaktperson für Rückfragen (Name, E-Mail, Telefon):
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




Allgemeine Rückmeldungen

1. Befürworten Sie die Stossrichtungen und Zielsetzungen der Vernehmlassungsvorlage? 
☐ Ja	☒ Ja mit Vorbehalt	☐ Nein
Anmerkungen:
Die Dokumente und der Inhalt der Revision entsprechen weitgehend den modernen Anforderungen und den paritätisch erarbeiteten Entwürfen. Die Absicht der Revisionen und die Beschreibungen und Begründungen zu den einzelnen Artikeln sind in der Regel ausführlich, verständlich und sinnvoll. Herzlichen Dank für die insgesamt gute Qualität der Vorlage.


2. Weitere allgemeine Rückmeldungen zur Vernehmlassungsvorlage:
Angesichts der künftigen Herausforderungen muss die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und swisstopo weiter verbessert werden. Entsprechend ist den Kantonen wichtig, dass die präzisierenden Regelungen gemeinsam erarbeitet und breit diskutiert werden können. Wir schlagen vor, Art. 3 VAV entsprechend umzuformulieren.

Im erläuternden Bericht (Kap. 2.1.1) wird suggeriert, dass die Revision der Gesetzgebung nötig sei, weil man das Datenmodell angepasst hat. Es ist aber umgekehrt: Weil sich die Anforderungen und Kundenbedürfnisse geändert haben, müssen die Erlasse angepasst werden. Die Anpassung des Datenmodells und der Prozesse sind die darauf logisch folgenden Schritte. Zudem ist festzuhalten, dass das DM.flex zwar flexibel auf ändernde Bedürfnisse angepasst werden kann, dass dabei aber die Stabilität der amtlichen Vermessung weitestmöglich erhalten werden muss. Im selben Kapitel wird erwähnt, dass Regelungen für das Change Board geprüft werden sollen. Diese Regelungen existieren bereits, gemäss Rückmeldungen unserer Mitglieder werden sie jedoch nicht in jedem Fall eingehalten. Insbesondere würden nicht strategische Themen erörtert, sondern technische Details diskutiert.

Analog zum Thema IND-AV ist auf die Einführung der Dienstbarkeiten in der amtlichen Vermessung vorläufig zu verzichten. Offene Fragen wie das zugehörige Datenmodell, der Umgang mit der negativen Publizitätswirkung und daraus abgeleitet Startzeitpunkt und Vollständigkeitsanforderung wurden weder abschliessend diskutiert noch beantwortet. Das Thema soll aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Amt für Grundbuch- und Bodenrecht zur nötigen Reife gebracht werden.

Die in Kapitel 4 des erläuternden Berichts aufgeführten Kosten entsprechen nach unserer Einschätzung möglicherweise den bundesinternen Kosten für die Umstellung der Modelle und Prozesse. Dies ohne die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Umsetzung. Diese Kosten müssen vor Inkrafttreten der Verordnung seriös abgeschätzt und mittels Pilotprojekten verifiziert werden. Ebenfalls ist festzuhalten, welche Kostenbeteiligung des Bundes an diesen Kosten der Kantone für die Umsetzung vorgesehen ist. Auch gilt es zu beachten, dass die Aufarbeitung der Dienstbarkeiten in Abhängigkeit der angestrebten Vollständigkeit hohe bis sehr hohe Kosten verursachen wird.

Weder in den Erlassen noch im erläuternden Bericht lässt sich ableiten, welcher Zeitraum für die Umsetzung vorgesehen ist. Unseres Erachtens sind für die Einführung der Prozesse, die Erarbeitung der zugehörigen Weisungen und der Migration der bestehenden Daten mindestens drei Jahre ab Inkrafttreten zu veranschlagen. Wird an der Einführung der Dienstbarkeiten festgehalten, betrachten wir einen Zeitraum von 10 Jahren bis zur vollständigen Datenerhebung als realistisch.
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	3, Abs. 1
	… legt nach Anhörung der kantonalen zuständigen Behörde die strategische Planung und übergeordneten Erlasse wie Richtlinien oder Weisungen der amtlichen Vermessung fest.
	Mit der Verlagerung der Detailregelungen aus der Verordnung zu swisstopo ist wichtig, dass die Kantone dabei mindestens angehört werden und im Idealfall mitarbeiten können.

	7, Abs. 2
	Buchstabe d ist zu streichen.
	Siehe allgemeine Bemerkungen zu den Dienstbarkeiten.

	23
	… kann, sind in der Regel innert drei Monaten …
	In vielen Fällen führt eine massive Reduktion der Nachführungsfrist zu deutlich höheren Kosten. Entsprechend muss auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet werden und nicht nur Ausnahmefälle wie klimatische Bedingungen. Ausserdem haben auch Bundesdaten diese Rahmenbedingungen zu erfüllen.

	44, Abs. 2 und 3
	Abs. 2: Die Kantone können festlegen, welche Bestandteile der amtlichen Vermessung aus anderen Datensätzen übernommen werden können und die entsprechenden Prozesse regeln. Die Verantwortung über Qualität und Zuverlässigkeit bleibt dabei bei einem oder einer im Bundesregister eingetragenen Ingenieur-Geometer, bzw. Geometerin.
Abs. 3: Das VBS kann weitere Ausnahmen festlegen.
	Künftig sollen die Daten dort erfasst und gehalten werden, wo sie die höchste Qualität aufweisen. Redundanzen sind möglichst zu vermeiden.
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	2, Abs. 2
	Lagefixpunkte sind primär nach ihrer Lage, Höhenfixpunkte primär nach ihrer Höhe bestimmt.
	Beide Fixpunktarten weisen auch die jeweils andere Information auf.

	3
	Die Begriffe "geplant", "projektiert" und "Namen wichtiger Objekte" sind zu präzisieren.
	Insbesondere in Zusammenhang mit Art. 23 VAV, aber auch bei anderen Prozessen ist wichtig, dass alle Anwender unter diesen Begriffen dasselbe verstehen, bzw. dass diese gleich gegeneinander abgegrenzt werden. Dies kann durchaus im erläuternden Bericht festgehalten werden.

	6
	[bookmark: _GoBack]Der Begriff "Katasterplan", ist zu präzisieren, bzw. gegen "Situationsplan" abzugrenzen.
	Einzelne Kantone unterscheiden klar zwischen "Katasterplan" als klar definiertes Produkt der AV, welches nur von einem Geometer herausgegeben werden darf und einem "Situationsplan", der ähnlich aussieht und von jedermann herausgegeben werden kann. Dies kann durchaus im erläuternden Bericht festgehalten werden.

	14, Abs. 3
	a. in Sömmerungsgebieten, in unproduktiven Gebieten und bei Inhalten mit geringer Dynamik: 5-12 Jahre
b. in allen übrigen Gebieten: 3-6 Jahre
	Es macht wenig Sinn, mit grossem Aufwand Themen nachzuführen, welche sich auch über lange Zeiträume kaum oder nur marginal ändern wie beispielsweise Flussläufe, der Übergang von Vegetation und Fels oder statische Waldränder.

	22, Abs. 1
	… Recht, soweit diese, bzw. dieses eine Grösse aufweist, dass sie dargestellt werden können.
	Bei übergrossen Parzellen müssen Ausnahmen möglich sein (Problematik analog ÖREB-Kataster).

	30, Abs. 1
	… muss bis zum 31. Dezember 2025 vollzogen sein.
	Siehe allgemeine Bemerkungen zum Einführungszeitraum.
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	7a
	Buchstabe b streichen
	Siehe allgemeine Bemerkungen zu den Dienstbarkeiten.

	7b
	c. Bergwerke

	Qualitätsanforderungen über alle Grundstücksarten;
Einführung der Dienstbarkeiten verschieben.

	7c
	b. die Fläche in Quadratmetern, die Nummer und den eidgenössischen Grundstücksidentifikator EGRID des Grundstücks …
	Der EGRID als schweizweit eindeutiger Identifikator sollte ebenfalls zum Beschrieb gehören.
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